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Vorn Unsinn alter Feindbilder 
Kärntens Lebensrealität muss sich in der Verfassung wiederfinden. 

Da war der Sprachen und Natio-
nalitätenstreit in der alten Habs-

burger Monarchie Und dann der 
Grenzkonflikt nach dem Ersten 
Weltkrieg zwischen Osterreich und 
dem neuen SHS-Staat, für den die 
Kärntner Slowenen sowie damals 
auch noch das schwebende Volks- 
tum der Kärntner Windischen das 	Andreas 1 
machtpolitische Substrat bildete. 
Schließlich die Tragödien im und nach dem 
Zweiten Weltkrieg und die territorialen An-
sprüche Tito-Jugoslawiens. Der Kärntner Ab-
wehrkampf nach dem Ersten Weltkrieg und das 
Plebiszit, dass mit Hilfe der Angehörigen jenes 
slawischen Bevölkerungsanteils gewonnen 
wurde, die sich nicht als Nationalslowenen fühl-
ten, sind bis heute konstituierende Elemente 
des Kärntner Landesbewusstseins. Der brutale 
Partisanenkrieg während des Zweiten Welt-
kriegs, die Verschleppungen durch die Tito-
Partisanen nach Kriegsende und die bereits er-
wähnten Tito-kommunistischen Gebietsan-
sprüche bildeten das durchaus verständliche 
Movens der sogenannten „Kärntner Urangst". 
Tito-Jugoslawien gibt es nicht mehr, großslowe-
nische Gebietsansprüche genauso wenig. Spä-
testens mit der Lösung des Ortstafelkonflikts ist 
der Südkärntner Grenzlandkonflikt und Volks-
tumskampf im Stadium der Historisierung. 

Der Gedanke bei einer Neuformulierung der 
Landesverfassung die Kärntner Lebensrea-

lität mit der autochthonen slawischen Minder-
heit auch konstitutionell abzubilden, entbehrt 
daher nicht einer gewissen inneren Logik. Der 
Satz allerdings, den die Dreier-Koalition in dem 
Entwurf der neuen Landesverfassung einbaute, 
dass Land und Kommunen die „gleiche Fürsor-
ge für deutsch- und slowenischsprachige 
Landsleute" aufwenden müssten, ist schlicht-
weg unsinnig. Warum spricht man vom 
„Deutsch- und Slowenischsprachigen" warum 
nicht ldarerweise von „Deutsch-Kärntnern" 
und „Kärntner Slowenen"? Deutschsprachig 
sind sicher auch alle im Lande lebenden Slowe-
nen. Und dass die Fürsorge des Landes allen 
Landesbürgern zu gelten hat, ist eine No-Na-
Aussage, eine Selbstverständlichkeit. 

Da hat man also einen Satz in den Verfas-
sungsentwurf eingebaut, der mit Krampf den 
Terminus „slowenisch" beinhaltet, allerdings 
einfältigerweise noch das Wort „Fürsorge", was 
geradezu als Aufforderung von den Slowenen-
Funktionären aufgefasst werden könnte, zusätz-
lich Forderungen zu stellen. Und dies scheint in 
einem Brief im April 2014 an den Landtagsprä- 

sidenten von drei führenden Slowe-
nen-Vertretern im Hinblick auf wei-
tere topografische Bezeichnungen 
und eine weitere Ausdehnung des 
Slowenischen als Amtssprache auch 
geschehen zu sein Aber zwischen 
Fordern und dann auch Durchset-
zung ist ein gewaltiger Unterschied. 

öIzer Insgesamt darf gefragt werden, 
warum nicht einfach im Artikel 5 der 

bisher geltenden Landesverfassung, wo es 
heißt, „die deutsche Sprache ist die Sprache der 
Gesetzgebung und - unbeschadet der der Min-
derheit bundesgesetzlich eingeräumten Rechte 
- die Sprache der Vollziehung des Landes Kärn-
ten", den Terminus „slowenisch" eingefügt hat. 
Es hieße dann: „unbeschadet, der der sloweni-
schen Minderheit bundesgesetzlich eingeräum-
ten Rechte". Oder einen eigenen Artikel: „In 
Kärnten siedelt seit dem Frühmittelalter eine 
autochthone slowenische Volksgruppe, deren 
Existenz fester Bestandteil der Identität des 
Landes ist und deren Rechte bundesgesetzlich 
gewährleistet sind." 

Wenn nun aber der an sich läppische Fürsor-
geanspruch der „Slowenischsprachigen" als 
Vorwand missbraucht wird für parteitaktische 
Spielchen, ist dies bedauerlich und gefährlich. 
Langsam abklingende Emotionen und Ängste 
werden solcherart zurück aus ihrem Dämmer-
schlaf geholt, Organisationen die ihre Sympa-
thisanten nur mit Feindbildpflege zu Aktivität 
und Spenden bewegen können, wittern Mor-
genluft, und die Außer-Kärntner-Medienland-
schaft die Chance, das beliebte „Kärnten-Bas-
hing" aufleben zu lassen. 

Angesagt w
äre also ein ehestmöglicher 

Schluss der Debatte, tätige Reue des 
schwarzen Parteiobmanns und ein wenig intel-
lektuelle Beweglichkeit bei den Spitzen der bei-
den größten Parteien des Landes: Im Umfeld 
des Landeshauptmannes, ob es nicht eine klüge-
re Festschreibung der slowenischen Minderheit 
in der Kärntner Verfassung geben könnte, sowie 
bei den führenden Köpfen der blauen Oppositi-
onspartei, ob es für national-freiheitliche und 
patriotische Kärntner nicht endlich Zeit wäre, 
stolz darauf zu sein, dass es im Land neben den 
Deutschkärntner ein zweites Volkstum gilt mit 
unverwechselbarer Identität, einer, europäi-
schen Hochsprache und einer Kultur, mit der 
wir seit nahezu eineinhalb Jahrtausenden zu-
sammenleben. 
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